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Merkblatt zur Förderung der energetisch optimierten
Modernisierung von Gebäuden zum Passivhaus im Bestand
nach Teil II Nr. 3 in Verbindung mit Teil III A Nr. 5 der Richt-
linie des Landes Hessen zur energetischen Förderung Im
Rahmen des Hessischen Energiegesetzes (HEG) vom
2. Dezember 2015 (StAnz. S. 1380)
l. Gegenstand der Fördcrune

Im Rahmen der Förderung von innovativen Energietechnologien
nach Teil II Nr. 3 in Verbindung mit Teil III A Nr. 5 der Richtlinie
zur energetischen Förderung im Rahmen des Hessischen Energie-
gesetzes werden Investilionsvorhaben zur nachhaltigen Verringe-
rung von C02 - Emissionen und zur Reduzierung des Primärener-
giceinsatzea im Rahmen von energetischen Modernisicrungsmaß-
nahmen in Gebäuden gefordert, wenn diese geeignet sind, den
jährlichen Heizwarmebcdarf des Gebäudes auf maximal 25 kWh
pro Quadratmeter zu reduzieren. Als Energiebezugsfläche ist hier
die Nettofläche innerhalb der thermischen Hüllflächc entsprechend
den Ausführungen unter Punkt 3 zugrunde zu legen.
Bei der energetischen Modernisierung sollen passivhaustaugliche
Komponenten, Bautechniken und Verfahren zur Anwendung kom-
men.

2. Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen.
Ist die Antragstellerin oder der Antragiit-eller nicht Eigentümer des
zu modernisierenden Gebäudes, ist die Zustimmiing der Gebäude-
eigentümerin oder des Gebäudeeigentümers zu den umfasafndeii
Modernisierungsmaßnahmen vorzulegen,
Vereine sind für Projekte, für die eine Förderung mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erfolgen
soll, nicht antragsberechtigt,
3. Gegenstand der Förderung im Einzelnen
Gefördert werden die Mchrkosten einer cncrgetisch optiniierten
Modernisierung gegenüber einer energetischen Modernisiemng, die
die M'indcstanfordE'rungen [ICT aktuell geltenden Enfi-gieeinspar-
Verordnung (EnEV) bei der Modernisierung von Bauteilen einhält.
Voraassetzung für eine Förderung nach diesem Programm iat, dass
die Investitionsmaßnahmen geeignet sind, einen jährlichen
Heizwärmebedarf des Gebäudes von maximal 25 kWh pro Qua-
dratmeter 711 erreichen. Um die Wärmeverluste möglichst gering
zu halten, iyt darauf zu achten, dass Bauteile und wärmeführenck
Leitungsnetze kurz, kompakt und besonders wärmegedämmt aus-
geführt werden.
Als Encrgicbezugsfläche ist für Wohngebäiide der innürhalb der
thermischen Hülle gelegene Teil der Wohni'läche nach der Wohn-
flächenverorclnung (WoFlV) zugrunde zu legen. Bei Nichtwohnge-
bäuden umfassl die Energiebezugsfläche die Nutafläche nach DIN
277-2 zu 1ÜU Prozent und die innerhalb der thermischen Hülle
gelegenen Verkehrsüächen und tüuhnisuhen Funktionsflachen zu
jeweils 60 Prozent. Nicht berückHichtigt werden hierbei Treppen,
Auizüge und Installalionsschächte.
Der Jahreshoizwärmcbcdarf ist bei Antragstellung recl-Lnerisch
nach dem Passivhaus-Projektierungspaket (PHPP) oder einem
gleichwertigen, für die Plaimng von Passivhäusern gcoignetRn Ver-
fahren au-E der Grundlage der DIN EN 832 nachzuweisen,
In begründeten Ausnahmelällen (zum Beispiel bei denkmalge-
schützten Gebäuden oder bei baurechtlichen Einschränkungen)
kann von der Anforderung, dass durch die InvesUtionsmaßnahmen
ein jährlicher Heizwärmebedarf des Gebäudes von maximal 25 kWh
pro Quadratmeter erreicht werden musH, abgesehen werden.
Dies setzt voraus:

a) das vorherige Einverständnis des Hessischen Ministeriums für
WirLschaft, Energie, Verkehr und LandesenUvicklung;

b) die Einhaltung von Warme; du rchgangskoeffizicnten für einzelne
Hüilflächenbauteile wird optimiert,

4. Art und Umfang. Höhe_der Forderung
Die Förderung wird im Wege der Anteilfinanzicrung als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Investitionsausga-
ben gewährt.
Die Höhe der Frirderung beträgt bis zu 50 Prozent clerzuwendungs-
fähigen Ausgaben. Eine Förderung ist nur möglich wenn die zu-
wendungsfähigen Ausgaben mindestens 12. 500 Euro betragen, Eine

Forderung mit Mitteln des Europäiachen Fonds für regionale Ent-
wicklung(EFRE) kann nur gewährt werden, wc'nn die zuwendungs-
fähigen Ausgaben mindestens 25. 000 Euro betragen.
Als zuwendungsfähig werden unabhängig von den tatsächlichen
Ausgaben folgende Mehrausgaben anerkannt:
a) InvestiveMehrausgaben für die baulichen Maßnahmen, die aus-

schließlich aufgrund der zusätzlichen energetischen Anforde-
rungen gegenüber konventioneller Bauausführung nach den
geltenden Vorschriften entstehen:
Außenwand: 35 Eui-o je Quadratmeter Bauteilfläche
Dach: 30 Euro je Quadratmeter BauteUfläche
Oberste Geschossdecke: 12 Euro je Quadratmeter Bautetlßäche
Grundfläche/Kellerdecke/Kellerinnenwändc: 12 Euro je Qua-
dratmeter BauteUfläche

Fenster: 100 Euro je Quadratmeter Bauteilfläche;
Bei der Ermittlung der Bautcilflächen sind jeweils die Maßp des
Bestandsgcbäudes heranzuziehen. Bei (ler Angabe tlcr Bauteil-
fläche der Aiißenwand und des Dachs sind alle Fensterflachen
abzuzicliKn, da clic-sn gesondert berücksichtigt werden.
Wenn das Gebäude im Zuge der Modernisierung in nennens-
wertem Umfang erweituft wird, sind für die ErmiUlung der
zuwendungsfähige-n Ausgaben nur die jeweiligen Bautcilflächen
des Bcstandsgebäudcs zugrunde zu legen, die auch nach der
Modernisierung die thermische Hülle bilden. Invcstive Mehr-
ausgaben für nou cmchtpte Bsuteilflächen sind lücht zuwen-
dungsfähig.
In den pauschaliertcn MehrauKgaben isl die Umsat^sleuer ent-
halten. Sofern die Zuwenciungsempfänyc'rin oder der Zuwcn-
dungscmpfänger vorsleuerabzugsbercchUgt iiit, iHt die Umsatz-
Steuer jedoch nicht fönlcrfähig und daher von den ermittcltGn
Mehrausgabcn abzuziehen.

b) Investive Mehrausgaben J:ür die technische GebäudeausrüKtung,
wenn diese ausschließlich zur Erfüllung der Anforcierung an
den Jahres-Heizwärmebedarf installiert wird, können in ihrer
tatsächlichen Höhe als zuwendungsfähig anerkannt werden
(insbesünriere für raumlui'Ut-chnische Anlagen). Bcstehc'n für
den Einbau gcbäudetcchnischcr Anlagen bereits bcyondere Vor-
Schriften, sind die tatsächlichen Mchrauseaben zu crmittc'tn und
der Förderung zugrunde zu legen;

c) Ausgaben für die Durchführung eines Blower-Door- Tests, für
die Inytallation von Messeim-ichlungen für den Heizenergiever-
brauch nach Abschluss der Müdcrnisierungsmafänahmen sowie'
Planungsmehrausgaben sind bis zu einer Höhe von maximal 10
Prozent (ler anerkannten zuwcndungsfähigcn Invcsiitionsmehr-
ausgaben zuwcndungsfahig.

Eigenlelslungen sind nicht zuwendungslähig.
5. Verfahren

Vor Antragstellung ist eine Projektskizze beim Hessischen Ministe-
rium für Wirtschaft, Energie; Verkehr und Lanclesentwicklung zur
fachlichen Bewertung vorzulegen. Erst nach einer positiven fach-
lichen Projektbeurteilung kann ein Antrag bei der Wirtschafts- und
Infrastrukturbank HesKen (WIBank) gestellt werden.
Düm Antrcig (dreifach) sind in der Regel die folgenden Unterlagen
beizufügen:

Formblatt mit gegliedertem KosU'npian cntsprechcncl den unter
4a) - 4c) aut'gefülu'tcn Ausgabengruppen. Für die baulichen
Maßnahmen sind dabei die jeweiligen Bautcilflächen anzugeben
und die unter 4a) aufgeführten p.nischalierten Kostßnsatze zii
verwenden);
unterschriebener Nachweis des Heizwännebedar.Es;
Berechnungsdatei zum Nac-hweis (einfach, in tle k Ironischer
Form auf CD);
Bemaßte Pläne (Ansichten bzw. Schnitte) in denen die wänne-
gedämmten Hüllflächen gekennzeichnet sind. Sofern das Ge-
bäude im Zuge der Modemisierung erweitert wird, sind die neu
errichteten Hüllflächen gesondert zu kennzeichnen;
GeschosHpläne für die GeschoKse innerhalb derwärmegectäinm-
ten Gebäudehülle;

Lüftungsplan und Datenblatt der vorgeschGncn I.üftungsan-
läge,
Skizze zum Messkonzept zur Messung des Hei^energiever-
brauchs nach der Modernisierung bei Gübäuden mit mehr ais
zwei Wohneinheiten sowie Nkhtwohngebäuden.
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Die fachtechnische Prüfung des Antrags und die fachliche Bewer-
tung des Vorhabens erfolgen durch die hesaenENERGIE Gesell-
schaft für rationelle Energienutzung mbH.
Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
LandesenUvicklung entscheidet darüber, ob eine Förderung mit
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
erfolgt.

Der Zuwendungsbciichcid wird von der WIBank erteilt, der auch
die Bewirtschaflung der HaushallymiUel sowie die Prüfung der
Verwendung der Zuwendung obliegt.

6. Weitere_Bestimmungen

Die Gewährung einer Zuwendung erfolgt insbesondere mit folgen-
den A'uüagen, die zwingend einzuhalten sind:
a) Das zu modernisierencte Gebäude muss eine kontrollierte Lüf-

tungsanlage mit Wärmerückgewinnung erhalten.
b) Die Dichtheit des Gebäudes ist unmittelbar nach Absc'hluss der

Baumaßnahmen mit einem Blower-Door-Test nachzuweisen.

Dabei ist ein maximaler Luftwechsel von n-" s; l , 0 h~' einzuhal-
ten. Konnte der maximale Heizwärmebeclarf von 25 kWh pro
Quadratmeter und Jahr im Nachweis nur mit einem geringeren
maximalen Luftwechsel eingehaltcn werden, ist der zuin Nach-
weis angesetzte n^ -Wert einzuhalten. Das Ergebnis ist im Rah-
naen des Verwendungsnachweises der WIBank vorzulegen.

c) Die baulichen und technischen Maßnahmen sind während der
Baupbase zu dokumentieren. Dies umfasst auch die fotografi-
sehe Dokumentation der Durchführung der einzelnen Moder-
nisierungsschritte sowie des gesamten Gebäudes vor und nach
dc-r Modernisierung.

Eine Ausfertigung der Dokumentation ist derWI-Bankim Rah-
mc*n des VerwendungsnachwRises 7u übergeben. Die Zuwen-
dungsempfängcrin oder clerZuwcnciungscmpfanger muss damit
einverstanden sein, dass das Hessische Ministerium für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung die Dokumen-
tation vollständig oder teilweise für spätere Informationsmaß-
nahmen oder Veröffentlichungen unentgeltlich nutzt.

rl) Die Erstellung eines Mcsskonzepts, flie Installation und die
Inbetriebnahme der Messtechnik sind rechtzeitig in die Baupla-
nung und -durchl'ührung einzubeziehen.
Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist der Hei^wärmever-

brauch in den zwei folgenden Kalenclerjahren zu messen und
auszuwerten. Für die Erfassung des gesamten Hcizwärmever-
brauche sind Wärmemengenzähler zu installieren. Die Messer-
gebnisse und Auswertungen sind über einen Zeitraum von min-
destens fünf Jahren aufzubewahren und auf Anforderung dem
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Landesentwicklung, der hessenENERGIE Gesellschaft für ra-
tionclle Energienutzung mbl-1, der WI-Bank oder einem vom
Ministerium beauftragten Dritten unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen.

e) Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt durch geeignete
Fachunternehmen.

7. Empfehlungen, Hinweise

Darüber hinaiis sind folgende Regelungen und Hinweise zu beach-
ten:

Die Zuwendungüempfangerm oder der Zuwendungsemplänger
hat in allen Förderfällen, zum Beispiel bei VeröiTenUichungen,
auf die Förderung des Landes und gegebenenfalls der EU hin-
zuweisen;

um den Heizwärmebeclarf auf das angestrebte Niveau von ma-
ximal 25 kWh pro Quadratmeter reduzieren zu können, ist be^
reils in ck'r Planungsphase der Einsatz passivhaustauglicher
Bauteile und -verfahren vorzusehen. Die technischen Anforde-

rungen der Passivhaustechnik sind daher unbedingt in denAus-
schreibungen vor Vergabe der Leistungen vorzugeben;
Anträge sind vor Beginn des Vorhabens zu stellen, Die Vorhaben
dürfen nicht begonnen werden, bevor der erteilte Zuwendungs-
bescheid rechtswirksam geworden ist. Als Vorhabensbeginn ist
dabei grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzu-
rechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten
(siehe Teil III Nr. 6 der RichtliniE 1 des Landes Hessen zur cncr-

getischen Förderung im Rahmen des Hessischen Encrgicgeset-
zes).

Sollen im Verlauf der Baumaßnahme sowie im Verlauf der im
Zuwendungsbescheid bestimmten siebenjährigen Zweckbin-
dungsfrist wesentliche Änderungen der baulichen oder techni-
sehen Konzeption gegenüber dem Förclcrantrag vorgfnommen
werden, sind diese unaufgefordert und unverzüglich der WI-
Bank mitzuteilen.

Maßgebend für die Förderung sind neben den Bestimmungen dieses
Merkblatts die Regelungen der Richtlinie des Landes Hessen zur
finc>rgfitischGn Förderung im Rahmen des Hessischen Encrgicgeset-
zes (HEG) vom 2. Dezember 2015 (StAnz. S, 1380).
Dieses Merkblatt ersetzt das "Merkblatt zur Förderung der ener-
getisch optimierten Modernisierung von Wohngebauden und atis-
gewählten Nichtwohngebäuden (Verwaltungsgebäude, Schulen,
Kindergärten und -tagesstatten, Sporthallen in Verbindung mit
Schulen) mit passivhaustauglichen Komponenten" des Hessischen
Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz vom 25. Juli 2012 (StAnz. S. 907).

E? gilt ab dem Tag nach der Veröffentlichung ini Staatsanzeiger des
Landes Hessen,

Wiesbaden, den 18. März 2016

Hessisches Ministerium

für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und LniKlcsciitwicklung
I7-078a 16
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Erste Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom
21. August 2014 für die grundhafte Erneuerung der Bundes-
autobahn A 4 mit dem Anbau von Standstreifen und Zusatz-
fahrstreifen in Steigungsstrecken zwischen dem AD Kirch-
heim und derAS Wildeck-Obersuhl -Teilabschnitt Hersfeld-

Ost vor Fertigstellung des Vorhabens;

hier: Öffentliche Bekanntmachung nach § Sa des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeiteprülung (UVPG)

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Hessen lulobil,
führt die grundhai'te Erneuerung dfr Biindcsautobahn A 4 mit dem
Anbau von Standstreifen und Zusatzfahrstreifen in Steigungsstre-
ckt;n zwischen dem AD Kirchhüim und der AS Wildeck-Obersuhl
- Teilabschnitl Hersfeld-Osl aus. Mit Schreiben vom 15. Februar

2016 hat Hessen Mobil Eschwege bei der PlanfeststeUungsbehörde
die erste Änderung des PlanfeststellungsbeschlusRes vom 21. Au-
giist 2ül4 vor Fertigstelliing des Vorhabens nach § 76 HVwVfG in
der Fassung vom 15. Januar 2010 (GVßl. I S. 18), geändert durch
Gesetz vom 26. Juni 2015 (GVBl. S. 254), beantragt.
Für das geänderte Vorhaben war nach § 3c des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24,
Februar 2010 (BGB1. I S. 94), ziiletzt geändert durch Gesetz vom
21, Dezember 2015 (BGB1. I S. 2490), zu prüfen, ob das geplante
Vorhaben mit ck'r ersten Plananderung erhebliche nachtc'ilige Um-
weltauswirkungen haben kann und daher die Durchführung üincr
Umwelt verü'äglichkeitsprüfung eriordert.

Gegenstand der ersten Ptanänderung ist die Verschiebung einer
BaustclleneinrichtLingst'läche und die Schaffung von tcinporären
Rückzugsarealen für dip Zauneidechsc vor Ft'rtigiitc'llung des Vor-
habens.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c UVPG hat
ergäben; dass durch das oben genannte Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Uniweltauswirkungen zu erwarten sind, so dass keine
Verpflichtung besteht, für die Änderung des Vorhabens eine erneute
Umwehverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG durchzuführen.
Diese Feststellung ist nach § 3a UVPG nicht selbständig anfechtbar.

Wiesbaden, den 21. März 2ßlfi

Hessisches Ministeriuin

für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Landesentwicklung
VI l-B-61k-Ü4#2. 126a
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